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Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde - Antrag auf Akteneinsicht per Fragdenstaat.de Vorgang
221032 Im Mai 2021 beantragte ich die folgenden Unterlagen: - Verkehrsunfallbilanz der
Polizeiinspektion Brandenburg für die Jahre 2018 - 2020 - Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion
Brandenburg für das Jahr 2018 - 2020 Jeweils im Vergleich zu entsprechendem Vorjahr Den
Nachweis der Existenz der Dokumente konnte ich am 5.6.21 mit dem Pressehandout erbringen. Die
Daten werden u.a. im Rahmen der Tätigkeit der Polizei in den Verkehrs- und Unfallkommissionen
bereitgestellt. Die beantragten Daten wurden trotz Prüfung (06.07.21) und Mahnung (27.08.21) durch
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg bis zum
heutigen Tag weder durch die Lokale Dienststelle noch den Behördenstab/Stabsbereich Recht zur
Verfügung gestellt. Der komplette Schriftverlauf ist unter https://fragdenstaat.de/a/221032 öffentlich
einsehbar. Nachweislich kommt die Dienststelle und die Fachaufsicht der Dienststelle den
pflichtmäßigen Aufgaben nicht nach. Daher reiche ich hiermit Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde
gegen besagte Dienststellen und Behördenstab/Stabsbereich Recht ein. Des Weiteren stell die
einseitige Übermittlung von Daten an ausgewählte Pressevertretern jedoch nicht an Verbände wie
VCD oder ADFC eine Pflichtverletzung bzgl. des Professioneller Umgang der Polizei mit der
Öffentlichkeit dar. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang und die Bearbeitung.


